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Martin Werding und Franziska K. Lembcke*

Erwerbsmigration nach Deutschland:
Chancen durch gesteuerte  
Zuwanderung

Die Anzahl offener Arbeitsstellen lag im vierten Quar-
tal 2022 bundesweit mit rund 2 Millionen auf einem 
Rekordniveau (Kubis 2023). Angesichts der Arbeits- 
und Fachkräfteengpässe in vielen Bereichen fällt es 
den Betrieben zunehmend schwer, offene Stellen zu 
besetzen (ifo Institut 2023). Die demografische Ent-
wicklung dürfte diese Engpässe auf dem Arbeitsmarkt 
weiter verschärfen. Ohne politisches Gegensteuern 
könnte ein flächendeckender Fachkräftemangel ent-
stehen, wenn die Baby-Boomer ab 2025 nach und 
nach in Rente gehen. Dies verringert das Potenzial-
wachstum (SVR 2022, Ziffer 84). Arbeit kann bei einer 
sich verschärfenden Knappheit zwar produktiver wer-
den und teilweise durch Automatisierung und Robotik 
substituiert werden. Trotzdem könnten Unternehmen 
langfristig Standorte ins Ausland verlagern, wenn sie 
in Deutschland nicht genügend Arbeitskräfte finden. 
Zuwanderung von Fachkräften bietet die Chance, sol-

* Prof. Dr. Martin Werding ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpoli-
tik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum und 
Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung.  
Dr. Franziska K. Lembcke ist Senior Referentin für Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik im wissenschaftlichen Stab des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

che Szenarien zu vermeiden und bestehende Jobs 
sicherer zu machen.

Eine höhere Erwerbsmigration wird hier daher als 
wichtigster Kanal zur Sicherung eines ausreichenden Er-
werbspersonenpotenzials diskutiert. Die Steigerung des 
inländischen Erwerbspersonenpotenzials (SVR 2021, 
Ziffern 317 ff.; SVR 2022, Ziffer 406), eine Verringerung 
der Abwanderung aus Deutschland sowie Bildungs-
migration und integrationspolitische Maßnahmen 
(SVR 2022, Ziffern 431 ff. und 457 ff.) sind weitere 
Stellschrauben, die dazu beitragen können. Aktuali-
sierte Modellrechnungen in Anlehnung an Fuchs et al. 
(2021) zeigen, dass die demografische Entwicklung bei 
konstanter Erwerbsneigung und ohne Nettozuwande-
rung das Erwerbspersonenpotenzial von 2022 bis 2040 
um 12,4 % und bis 2060 um 26,3 % zurückgehen lässt 
(vgl. Abb. 1). Nur steigende inländische Erwerbsquo-
ten, etwa bei Frauen und Personen im höheren Er-
werbsalter, sowie eine jährliche Nettozuwanderung von  
400 000 Personen würden das Erwerbspersonenpoten-
zial langfristig annähernd konstant halten. Dafür wäre 
allerdings eine Bruttozuwanderung von ca. 1,5 Mio. Per- 
sonen p.a. nötig. Letztlich kann Zuwanderung die Ar-
beitsmarkteffekte der demografischen Entwicklung 
wohl nur abfedern und nicht vollständig beheben. Un-
ter Berücksichtigung von Migrationsdynamiken und 
der Einbeziehung von Migrationsdeterminanten in ei-
nem erweiterten stochastischen Modell kommt eine 
Projektion von Hellwagner et al. (2023) zu dem Ergeb-
nis, dass das Erwerbspersonenpotenzial bis 2060 um 
11,7 % sinken dürfte.1 Annähernd dasselbe Resultat 
ergibt sich in den Modellrechnungen für Abbildung 1 bei 
einer Nettozuwanderung, die mit 208 000 Personen p.a. 
dem langjährigen Durchschnittswert dieser Größe ent-
spricht. Höhere Zahlen erscheinen vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung als wünschenswert.

EU-OSTERWEITERUNG, EINE VERSPÄTETE 
ERFOLGSGESCHICHTE

In der Vergangenheit verfolgte die Migrationspoli-
tik in Deutschland eher einen restriktiven Kurs. So 

1 Eine weitere Möglichkeit, um den Rückgang des Erwerbsperso-
nenpotenzials zu dämpfen, besteht in einer ausgeprägteren Erhö-
hung der Frauenerwerbsquote (Hellwagner et al. 2023). Dies erfor-
dert allerdings familienpolitische Maßnahmen wie die quantitative 
und qualitative Ausweitung des Betreuungsangebots sowie eine Ver-
besserung der Erwerbsanreize für Zweitverdienende im Steuer- und 
Transfersystem (Lembcke et al. 2021; SVR 2021, Ziffern 317 ff.).

Die Zuwanderung zum Erwerbszweck, insbesondere aus der 
Europäischen Union, hat im vergangenen Jahrzehnt entschei-
dend dazu beigetragen, die Arbeitskräftenachfrage in Deutsch-
land zu decken. Demografiebedingt dürfte sie zukünftig jedoch 
zurückgehen, was wegen der demografischen Entwicklung 
im Inland zu einem Rückgang des Erwerbspersonenpotenzi-
als führt. In diesem Beitrag wird diskutiert, wie aktuelle Re-
formvorhaben der Bundesregierung dazu beitragen können, 
diese Lücke zu schließen. Inländische Arbeitskräftepotenzi-
ale zu mobilisieren dürfte dazu nicht ausreichen. Gesteuerte 
Erwerbsmigration aus Drittstaaten eröffnet dagegen Chan-
cen, um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu befriedigen. 
Erforderlich ist dazu eine weitere Öffnung des deutschen 
Arbeitsmarktes, wie sie die Bundesregierung derzeit vorbe-
reitet. Außerdem müssen weiterhin bestehende Hürden für 
die Erwerbsmigration identifiziert und abgesenkt werden.

IN KÜRZE
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wurde der deutsche Arbeitsmarkt bei der EU-Oster-
weiterung der Jahre 2004 und 2007 nur sehr langsam 
geöffnet. Die Übergangsfrist von sieben Jahren bis 
zur Gewährung der Arbeitnehmerfreizügigkeit (2 + 3 
+ 2-Regelung) wurde anders als in den meisten ande-
ren EU-Mitgliedstaaten voll ausgeschöpft. Hintergrund 
waren vor allem Bedenken, dass eine schnelle Öffnung 
zu Verdrängungseffekten für heimische Arbeitskräfte 
oder zu Armutsmigration führen könnte (Forster 2007; 
Trettin 2010). Dabei können freie Wanderungsmög-
lichkeiten bei flexiblen Arbeitsmärkten eine effizien-
tere Verteilung von Arbeitskräften mit sich bringen 
(Sinn und Werding 2001). Im Rückblick erscheinen die 
EU-Osterweiterung und die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
als wirtschaftliche Erfolgsgeschichte für Deutschland 
(Baas und Brücker 2010; Ochsner und Wassmann 2016; 
Wolf 2021). So hat der deutsche Arbeitsmarkt durch 
Beschäftigungseffekte von der EU-Osterweiterung 
zwar erst verzögert, aber insgesamt stark profitiert 
(Brücker et al. 2013; Hammer und Hertweck 2022).

GESTEUERTE ERWERBSMIGRATION BISLANG MIT 
HOHEN HÜRDEN VERBUNDEN

Nicht-EU-Bürger genießen keine allgemeine Freizü-
gigkeit, sondern müssen Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis beantragen. Die gesteuerte Zuwanderung 
zum Erwerbszweck orientiert sich in Deutschland an 
Mindestkriterien. Solche Systeme der Zuwanderung 
können im Gegensatz zu Punktesystemen, in denen 
Kriterien substitutiv gelten, restriktiv wirken, da alle 
Kriterien gleichzeitig erfüllt werden müssen. Je weni-
ger Kriterien dabei angewandt werden, desto schwä-
cher wird dieser Effekt (Chalof und Lemaître 2009; 
McHale und Rogers 2009; Brücker 2015). Die meisten 
Zuwanderungssysteme kombinieren angebotsseitige 
und nachfrageseitige Kriterien, wie beispielsweise 
die Arbeitsplatzzusage in Deutschland, die an Qua-
lifikationsauflagen geknüpft ist. Im Regelfall müssen 
Fachkräfte für den Zuzug nach Deutschland folgende 
Kriterien erfüllen: 1) staatlich anerkannter Berufs- 
oder Hochschulabschluss; 2) Abschlüsse müssen mit 
deutschen Abschlüssen vergleichbar sein bzw. als 
gleichwertig anerkannt werden; 3) Nachweis einer ver-
bindlichen Arbeitsplatzzusage; 4) Nachweis, dass die 
Arbeitsplatzzusage der erlernten Berufsqualifikation 
entspricht; und 5) Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit. Während sich die Gleichwertigkeitsprüfung in 
Deutschland ungünstig auf Zuwanderungsentschei-
dungen auswirken dürfte, verzichten beispielsweise 
die USA, Kanada und UK auf eine solche Prüfung von 
Qualifikationen, sofern ein im Ausland staatlich aner-
kannter Abschluss vorliegt.

Seit dem Jahr 2005 ist in der deutschen Migrati-
onspolitik ein Trend zur Lockerung der Zuzugskrite-
rien zu beobachten (z. B. durch Sonderregelungen für 
IKT-Fachkräfte oder das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz 2019, durch das Nicht-EU-Bürger mit einer 
abgeschlossenen Ausbildung, die gleichwertig zum 

deutschen Standard ist, den Fachkraftstatus erhalten). 
Trotzdem bleibt die Erwerbsmigration aus Drittstaa-
ten bislang weit hinter den Erwartungen zurück und 
verharrt auf sehr niedrigem Niveau (vgl. Tab. 1). So 
wurden im Jahr 2021 nur knapp 3 000 Aufenthalts-
erlaubnisse für Fachkräfte mit Berufsausbildung und 
rund 3 000 für Fachkräfte mit akademischer Ausbil-
dung erteilt, während knapp 11 000 Personen eine 
Blaue Karte EU erhielten. Der gesamte Umfang der 
Erwerbsmigration von außerhalb der EU blieb unter 
40 000 Personen. Im Gegensatz dazu zogen im Jahr 
2021 rund 469 000 EU-Staatsbürgerinnen und -bürger 
(EU-Binnenmigration) nach Deutschland (SVR 2022, 
Abb. 116 links).

WEITERENTWICKLUNG DER  
MIGRATIONSPOLITIK

Neben Versuchen, das inländische Erwerbspersonen-
potenzial zu heben,2 verfolgt die Bundesregierung mit 
ihrem aktuellen Reformvorhaben („Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung der Fachkräftezuwanderung« und 
»Entwurf einer Verordnung zur Weiterentwicklung der 
Fachkräfteeinwanderung») das Ziel, die Zahl der zu-
gewanderten Fachkräfte aus Drittstaaten »deutlich 
zu steigern«. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das 
Reformvorhaben die bisher bestehenden Hürden für 
gesteuerte Erwerbsmigration senken und der demo-
grafischen Entwicklung erfolgreich entgegenwirken 
kann. Entscheidend dafür sind die wichtigsten Neue-
rungen der Reformvorhaben.

Mit der Flexibilisierung des Gleichwertigkeitsnach-
weises für Qualifikationen geht die Bundesregierung 
auf eines der stärksten Hindernisse für Zuwandernde 
(SVR 2022, Ziffer 446 ff.) ein, ohne komplett auf ei-
nen Nachweis zu verzichten. So dürfen Migranten 
mit Fachkraftstatus (d. h. mit einer als gleichwertig 
anerkannten Berufsqualifikation) künftig jede qua-
lifizierte Beschäftigung ausüben (§ 18a AufenthG-E). 
Angesichts der sich ständig verändernden Qualifika-

2 Siehe Fachkräftestrategie der Bundesregierung (2022b) und Ge-
setz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung (Bundesre-
gierung 2023).
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tionsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt ist dies ein 
wichtiger Schritt und kann zum optimalen Einsatz von 
Arbeitskräften beitragen.

Eine weitere Absenkung der Zuwanderungshür-
den findet sich im Bereich der hochqualifizierten Er-
werbsmigration. Mit der geplanten Absenkung der 
Mindestgehaltsschwelle3 bei der Blauen Karte EU setzt 
die Bundesregierung die novellierte Hochqualifizier-
tenrichtlinie (Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 
2021) um. Hierbei wird der mögliche Handlungsspiel-
raum aber nicht vollständig ausgeschöpft (SVR Migra-
tion 2023). Eine Ausweitung der Blauen Karte EU auf 
nicht-akademische Berufe dürfte in Kombination mit 
einer qualifikationsgerechten Senkung der Einkom-
mensschwelle stärkere Effekte für die Zuwanderung 
haben (SVR 2022, Ziffer 453). Deshalb wäre es sinnvoll, 
die bereits bestehende Ausnahme für IT-Berufe im 
Rahmen der Blauen Karte EU auf weitere nicht-regle-
mentierte Berufe auszudehnen.

Während Berufserfahrung als Kriterium für Er-
werbsmigration bisher nur im Rahmen von Sonder-
regelungen, wie z. B. für IKT-Spezialistinnen und Spe-
zialisten,4 berücksichtigt wurde, bekommt sie in der 
aktuellen Reform eine zentrale Rolle. Fachkräfte mit 
Berufserfahrung sollen in Deutschland künftig ohne 
Gleichwertigkeitsprüfung ihres ausländischen Berufs-
abschlusses arbeiten können. Voraussetzungen sind 

3 Die Mindestgehaltsschwelle für Regelberufe wird von 58 400 Euro 
im Jahr 2023 auf 49 581,60 Euro (um 15,1 %) abgesenkt (dies ent-
spricht dem 1,25-fachen des durchschnittlichen Bruttojahresgehalts 
in Deutschland und 56,6 % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze 
in der allgemeinen Rentenversicherung). Die Mindestgehaltsschwelle 
für Engpassberufe wird von 45 552 Euro auf 39 682,80 Euro (um 
12,9 %) abgesenkt (entsprechend dem durchschnittlichen Brutto- 
jahresgehalt in Deutschland und 45,3 % der jährlichen Beitragsbe-
messungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung).
4 Sonderregelung für IKT-Spezialistinnen und -Spezialisten aus 
Drittstaaten mit berufspraktischen Kenntnissen (§ 19c Abs. 2 Auf-
enthG i. V. m. § 6 BeschV).

eine mindestens zweijährige allgemeine Qualifikation,5 
die zum Beruf befähigt, eine Arbeitsplatzzusage sowie 
das Erreichen einer Mindestgehaltsschwelle. Der neue 
Fokus auf allgemeinere Qualifikationskriterien und die 
Abkehr vom langwierigen Anerkennungsverfahren der 
Vergangenheit stellen einen Paradigmenwechsel in 
der Migrationspolitik dar. Aber auch hier wären noch 
weitergehende Lockerungen denkbar. So dürfte es 
bei nicht-reglementierten Berufen ausreichen, eine 
Mindestausbildungs- oder Studiendauer in einer 
anerkannten Bildungseinrichtung festzulegen. Eine 
Mindestgehaltsschwelle könnte eher als alternatives 
und nicht als zusätzliches Kriterium dienen. Denkbar 
wäre es aber auch, das Kriterium der Mindestgehalts-
schwelle abzuschaffen. Dessen ökonomische Funk-
tion ist unklar, seit in Deutschland ein gesetzlicher 
Mindestlohn existiert. Als zentrale Steuerungskrite-
rien dürften a) Arbeitsplatzzusage und b) allgemeine  
Qualifikationsauflagen (Berufs- oder Hochschulab-
schluss) genügen, um eine hohe Beschäftigungsstabi-
lität und angemessene Verdienste für Zugewanderte 
zu sichern.

Bei einem über verschiedene Mindestkriterien ge-
steuerten System der Zuwanderung ist die einfachste 
Reformstrategie, existierende Kriterien abzumildern 
oder zu streichen. Auf dieser Linie liegt die bereits 
2016 eingeführte »Westbalkanregelung«.6 Einzige An-
forderung ist dabei ein verbindliches Jobangebot, das 

5 Hierbei stellt sich die Frage, ob zweijährige Berufsausbildungen in 
Drittstaaten die Norm sind oder ob dies als Zuzugskriterium den Be-
werberpool einschränken würde. Obwohl informelle Bildung in eini-
gen Drittstaaten eine große Rolle spielt (Wessels und Pilz 2018; ILO 
2019; Weltbank 2020), gibt es kaum einen Staat, der keine berufliche 
Ausbildung von mindestens zwei Jahren anbietet.
6 Im Rahmen der Westbalkanregelung (§ 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. 
§ 26 Abs. 2 BeschV) können Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbi-
en mit einer konkreten Arbeitsplatzzusage und nach Zustimmung 
der BA, die eine Prüfung der Arbeitsbedingungen und eine Vorrang-
prüfung voraussetzt, ohne Qualifikationsanforderungen einreisen.

Tab. 1

Erwerbsmigrationa im Jahr 2021: Drittstaatsangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Erwerbszweck

Aufenthaltstitel/Rechtsgrundlage
Personen mit Erst- 

erteilung im Jahr 2021  
(ohne vorherigen Titel)

Anteil in %

Fachkraft mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 3 016 7,75

Fachkraft mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 2 993 7,69

Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG) 11 040 28,35

(Mobile) Forschende (§§ 18d und 18f AufenthG) 3 173 8,15

(Mobile) ICT-Karte (§§ 19 und 19b AufenthG) 955 2,45

Sonstige Beschäftigungszwecke, Beamteb (§ 19c AufenthG) 13 245 34,02

Darunter Westbalkanregelung  
(§ 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 26 Abs. 2 BeschV) 2 361 6,06

Arbeitsplatzsuche (§ 20 AufenthG) 196 0,50

Selbständige und freiberufliche Tätigkeit  
(§ 21 Abs. 1, 2, 2a AufenthG; § 21 Abs. 5 AufenthG) 1 038 2,67

Sonstigec 3 282 8,43

Insgesamt 38 938 100
a Ausländerzentralregister zum Stichtag 31. März 2022. b In der Regel ohne Qualifikationsauflagen. c Qualifizierte Geduldete (§ 19d AufenthG) 
und Europäischer Freiwilligendienst (§ 19e AufenthG).

Quelle: Graf (2022); Berechnungen der Autor*innen.
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zugleich für eine feste Platzierung im Arbeitsmarkt 
sorgt.7 Die aktuelle Reform sieht eine Entfristung der 
Westbalkanregelung und eine Verdopplung des dafür 
geltenden Kontingents auf 50 000 Personen p.a. vor. 
Da eine feste Arbeitsplatzzusage den denkbar ein-
fachsten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt eröff-
net – mit insgesamt positiven Arbeitsmarktergebnis-
sen (Brücker et al. 2022) –, könnte diese Regelung auf 
weitere Drittstaaten ausgeweitet werden (SVR 2022,  
Ziffern 424 ff. und 452). Im Eckpunktepapier für die 
aktuelle Reform (Bundesregierung 2022a) wurde 
diese Idee aufgegriffen, sie hat dann aber doch kei-
nen Eingang in das weitere Gesetzgebungsverfahren 
gefunden.

In öffentlichen Diskussionen wird oft die Sorge 
geäußert, dass Zuwanderung von Drittstaatsange-
hörigen ohne Qualifikationsauflagen mit erhöhten 
Arbeitslosigkeitsrisiken und Leistungsbezug einher-
geht. Im Rahmen der Westbalkanregelung weisen 
Zugewanderte aber nur geringe Arbeitslosen- und 
Leistungsbezugsquoten auf (Brücker et al. 2022; SVR 
2022, Ziffer 426). Kritisieren ließe sich daran, dass 
Transferbezugsquoten hier kein adäquater Indikator 
zur Messung der Arbeitsmarktintegration sind, da bei 
der Westbalkanregelung ein festes Arbeitsplatzange-
bot vorliegen muss, das Zugewanderte eng an den 
jeweiligen Arbeitgeber binden könnte. Verschiedene 
Indikatoren zur Arbeitsmarktintegration in der kurzen 
und mittleren Frist, wie die Entwicklung der mittle-
ren Verdienste und die Bleibewahrscheinlichkeit im 
Betrieb zeigen jedoch, dass nach einem Zugang über 
die Westbalkanregelung über mehrere Jahre eine po-
sitive Bilanz hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration 
gezogen werden kann (Brücker et al. 2022; SVR 2022, 
425 ff.).

Die auf einem Punktesystem basierende »Chan-
cenkarte« zur Arbeitsplatzsuche für Drittstaatsange-
hörige ohne Fachkraftstatus stellt ebenfalls ein Novum 
in der deutschen Migrationspolitik dar. Generell haben 
Punktesysteme den Vorteil, dass sie transparent sind 
und Humankapitalkriterien, die einander substituie-
ren, sinnvoll bündeln können. Gleichzeitig benötigt 
ein solches Instrument im deutschen Zuwanderungs-
recht eine Neuaufstellung der Verwaltung, was dort  
Unsicherheiten und Schulungsaufwand erzeugen 
dürfte. Die Begrenzung des Zuzugswegs auf eine reine 
Arbeitsplatzsuche könnte somit ein Missverhältnis  
zwischen möglichem Nutzen und Aufwand schaf-
fen, da es mit dem Schengen-Visum oder digitalen 
Möglichkeiten, bis hin zu Videoformaten, einfachere 
Wege zur Arbeitsplatzsuche gibt. Vor diesem Hinter-
grund wurde der bereits existierende Aufenthaltstitel  
zur Arbeitsplatzsuche bislang wenig beansprucht  
(vgl. Tab. 1).

Ganz unabhängig von den aktuellen Reformen 
ist eine Beschleunigung der administrativen Prozesse 

7 Ausgenommen von der Regelung sind Leiharbeitsverhältnisse und 
die Entsendung von Beschäftig-ten. Für reglementierte Berufe ist der 
Nachweis einer Berufsausübungserlaubnis erforderlich.

bei der Zuwanderung angezeigt, insbesondere bei der 
Erteilung von Visa und Aufenthaltstiteln. Eine schnel-
lere Terminvergabe, bessere Sprachkenntnisse des 
Personals und eine Reduktion eigenständiger Zusat-
zauflagen können hierbei unterstützen (SVR 2022,  
Ziffer 456). Schließlich hängt eine erfolgreiche Ar-
beitsmarktintegration mehr von begleitenden integ-
rationspolitischen Maßnahmen, wie einer erleichter-
ten Einbürgerung (Gathmann und Monscheuer 2020;  
SVR Migration 2021), als vom jeweiligen Zuzugsweg ab.

FAZIT

Die aktuellen Gesetz- und Verordnungsentwürfe der 
Bundesregierung enthalten wichtige Ansatzpunkte 
dazu, die Hindernisse für eine höhere Erwerbsmigra-
tion nach Deutschland weiter zu verringern. Sie ließen 
sich aber in mehreren Punkten weiterentwickeln, da-
mit die Migrationspolitik ihren beabsichtigten Beitrag 
zur Stabilisierung des Erwerbspersonenpotenzials und 
zur Fachkräftesicherung leisten kann. Steuerungsme-
chanismen, die sich auf wenige, für die Arbeitsmarkt-
integration zentrale Voraussetzungen konzentrieren, 
spielen dafür eine wichtige Rolle. Daneben sollten 
auch begleitende integrationspolitische Maßnahmen, 
wie die Ausweitung von Sprachförderung im In- und 
Ausland und ein weniger restriktiver Mit- und Nachzug 
von Familienangehörigen, ergriffen und die Bleibeper-
spektiven für Zugewanderte verbessert werden, um 
aus einer höheren Erwerbszuwanderung nachhaltige 
Integrationserfolge zu machen.
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